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Blitzlicht: Welche Unterrichtsstörungen gibt es?

Schüler*innen …

•… schwätzen, sind 
vorlaut, rufen in die Klasse 
(verbales Störverhalten)

•… sind unaufmerksam, 
geistig abwesend, 
desinteressiert 
(mangelnder Lerneifer)

•… zappeln, kippeln, 
laufen herum  
(motorische Unruhe) 

•…. reagierend wütend, 
beleidigend, gewalttätig 
(aggressives Verhalten)

• …

Die Lehrkraft…

• … ist nicht vorbereitet 
• … setzt Unterricht um, 
der zu wenig Struktur hat
(Dimension: Unterricht)

• … verhält sich 
inkonsequent, (re-)agiert 
willkürlich.
• … lässt viel durchgehen.
(Dimension: Organisation)

• … hat einen ironischen 
Unterton, provoziert.
• … bevorzugt bzw. 
benachteiligt bestimmte 
Schüler.
(Dimension: Beziehung)

• …

Äußere Faktoren:

• Klopfen an der Tür 
• Film im Nachbarraum
• Durchsagen
• Baustellenlärm
• Der erste Schnee
• Eichhörnchen vor dem 
Fenster
• …



Fokus der Sitzung: Handlungsstrategien im 
Umgang mit Schülerstörungen entwickeln

Methode: Analyse von Videosequenzen mit Ausschnitten 
der Szene-Stopp-Reaktion Methode nach D. Wahl

• Versetzen Sie sich gedanklich von Beginn der Szene an in die 
Lehrperson.

• Die Vorführung stopptan dem herausfordernden Zeitpunkt, 
und Sie müssen ohne Verzögerung reagieren. 

• Dabei sollen Sie sich direkt in die Situation begeben und 
nicht von außen darauf schauen.

Nicht:„Ich würde den Schüler bitten, mir zuzuhören.“ 
Sondern:„Darf ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten?“



Nach 30 Minuten Unterricht …

?



Umgang mit Unterrichtsstörungen

Entwickeln Sie Handlungsstrategien im Umgang mit 
Unterrichtsstörungen

1. EA: Formulieren Sie Ihre erste spontane Reaktion nach der 
Szene-Stopp-Reaktion-Methode.

2. PA: Tauschen Sie sich über Ihre ersten Reaktionen aus und 
entwickeln Sie Alternativen nach Evertson/ Lohmann / Kounin.

3. PA: Entwickeln Sie auf Basis der gesammelten 
Handlungsmöglichkeiten einen allgemeinen Strategieplan im 
Umgang mit Störungen.                                                            
Unterscheiden Sie proaktive und reaktive Strategien und 
formulieren Sie diese als Ich-Statements.



Bewertung und Optimierung von Handlungsstrategien

a) Beurteilen Sie mit Ihrem Strategieplan (1-6) das Handeln der Lehrkraft.

b) Unterbreiten Sie mithilfe Ihres Strategieplans Optimierungsvorschläge.



Prävention von Unterrichtsstörungen:

Unter-
richt

Schüler*

innen
Lehrkraft

Wertschätzung/Empathie

Häufiges Feedback

Präsenz,
Körpersprache

klare persönliche 
Grenzen

Übernahme von 
Verantwortung

gutes 
Klassenklima

strukturiertmotivierend, 
aktivierend

didaktisch rekonstruiert



Gütekriterien für Interventionen

• minimal invasiv agieren

• schnell zum Unterricht zurückkehren

• gestuft intervenieren

• Maßnahmen passend zur Störung wählen

• berechenbar sein

• konsequent handeln

• gelassen agieren

• zur Reflexion anleiten 



•… in der Schulpraxisunausweichlicheund bis zu einem
gewissenGradnormaleBegleiterscheinungenvonUnterricht.

• ... immer wieder aufs Neue herausfordernd: Die zur
VerfügungstehendeZeit für einereflektierte Reaktionist sehr
gering!

•…nicht mithilfe von Standardtippslösbar,sondernbedürfen
ein„situationsklugesHandeln“der Lehrkraft.

Trotz aller proaktiver und reaktiver 
Strategien sind Unterrichtsstörungen…



ÜSchO: Abschnit 14
1. Stufe: Erzieherisches Einwirken (§96)

• Gespräch

• Ermahnung

• Verpflichtung zur Wiedergutmachung angerichteten Schadens

• Verpflichtung zur Übernahme von Arbeiten für die Schul- oder 
Klassengemeinschaft

• Nacharbeiten von Versäumtem

• zeitweise Wegnahme von Gegenständen

• Entschuldigung für zugefügtes Unrecht 

• Überweisung in eine andere Klasse oder in einen anderen Kurs 
derselben Klassen- oder Jahrgangsstufe der Schule

• …



ÜSchO: Abschnit 14
2. Stufe: Ordnungsmaßnahmen (§96)

(1) Ordnungsmaßnahmen können nur ausgesprochen werden, wenn 
andere erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. […]

(2) Ordnungsmaßnahmen müssen von erzieherischen 
Gesichtspunkten bestimmt sein und in angemessenem Verhältnis 
zur Schwere des Ordnungsverstoßes stehen.

(3) Ordnungsmaßnahmen für ganze Gruppen sind nur zulässig, wenn 
jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler der Gruppe sich 
ordnungswidrig verhalten hat.

(4) In besonderen Fällen unterrichtet die Schule das Jugendamt. Die 
Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler sind vorher zu 
hören.



ÜSchO: Abschnit 14
Maßnahmenkatalog (§97)

(1) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 SchulGgetroffen 
werden:

1.Untersagung der Teilnahme am Unterricht der laufenden Unterrichtsstunde durch die 
unterrichtende Lehrkraft,

2.schriftlicher Verweis durch die Schulleiterin oder den Schulleiter,

3.Untersagung der Teilnahme am Unterricht des laufenden Unterrichtstages oder an 
sonstigen bis zu einwöchigen Schulveranstaltungen durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter,

4.Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu drei vollen Unterrichtstagen oder an über 
einwöchigen sonstigen Schulveranstaltungen durch die Klassenkonferenz oder 
Kurslehrerkonferenz,

5.Untersagung der Teilnahme am Unterricht für vier bis sechs Unterrichtstage durch die 
Klassenkonferenz oder Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter,

6.Androhung des Ausschlusses gemäß Absatz 2 durch die Klassenkonferenz oder 
Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Der 
Schulausschuss ist vorher zu hören. Die Androhung wird in der Regel befristet.

(2) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen gemäß § 55 SchulGgetroffen werden:

1.der Ausschluss von der bisher besuchten Schule auf Zeit oder auf Dauer,

2.der Ausschluss von allen Schulen einer Schulart,

3.der Ausschluss von allen Schulen des Landes.



ÜSchO: Abschnit 14
Verfahrensbestimmung (§98)

(1) Die Ordnungsmaßnahmen können mit einer erzieherischen Einwirkung im 
Sinne von § 96 Abs. 1 verbunden werden.

(2) Bevor eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird, ist die Schülerin oder 
der Schüler zu hören. Die Ordnungsmaßnahme ist zu begründen. Sie wird den 
Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler schriftlich mitgeteilt und in 
den die Schülerin oder den Schüler betreffenden Unterlagen vermerkt. Die 
Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler sollen in den Fällen des § 97 Abs. 
1 Nr. 6 unterrichtet werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 6 SchulG).

(3) In den Fällen des § 97 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 sowie bei der Untersagung der Teilnahme an sonstigen 
mehrtägigen Schulveranstaltungen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3) sind die Eltern und auf Wunsch der Schülerin oder 
des Schülers ein Beistand zu hören. Als Beistand können der Schule angehörende Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern von Schülerinnen und Schülern gewählt werden.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann zur Sicherung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 4 und 5 vorläufig anordnen. Bei sonstigen 
Schulveranstaltungen kann ihre Leiterin oder ihr Leiter vorläufig die Untersagung der Teilnahme 
anordnen, wenn die Entscheidung der zuständigen Stellen nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 und 4 nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann. Die Schülerin oder der Schüler ist vor der Anordnung zu hören. Die Eltern 
sind von der Ordnungsmaßnahme zu unterrichten.



Gesetzlich verbotene Strafen:

• Kollektivstrafen

• Durchsuchungen von Ranzen oder Handys 

• Briefchen laut vorlesen bzw. lesen

• Nachsitzen als Strafe (nicht, wenn Inhalte nachgearbeitet werden)

• Strafarbeiten z.B. das Abschreiben der Hausordnung   (muss 
pädagogische angelegt sein)

wichtig:

Der/die Beschuldigte muss sich gegen die Vorwürfe verteidigen 
können .

(Klassenrat, Klassenkonferenz, Gespräch)
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